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Krebsfrüherkennung
Eine Orientierungshilfe

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten für alle nach derzeitigem Kenntnis­
stand sinnvollen und notwendigen Früherkennungsmaßnahmen, zu denen 
auch jeweils ein ärztliches Aufklärungsgespräch gehört. Für diese Unter­
suchungen muss keine Praxisgebühr entrichtet werden.

Bin ich dazu verpflichtet, an Früherkennungsuntersuchungen  
teilzunehmen?
In Deutschland gibt es keine Pflicht zur Teilnahme. Mit der letzten Gesund­
heitsreform wurde jedoch für bestimmte Personengruppen (alle gesetzlich 
versicherten Frauen, die nach dem 1. April 1987 geboren wurden, sowie alle 
Männer, die nach dem 1. April 1962 geboren wurden) und Früherkennungs­
untersuchungen eine einmalige Beratungspflicht durch die entsprechenden 
Fachärzte eingeführt. Sie gilt für
l	 das Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs 
l	 die Darmkrebs-Früherkennung 
l	 den sogenannten Pap-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
Wer sich nicht aufklären lässt, muss im Falle einer späteren Krebserkrankung 
statt einem bis zu zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen für medizini­
sche Leistungen zuzahlen.

Wo finde ich weitere Informationen und Entscheidungshilfen?
Weitere Informationen über Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erhalten 
Sie bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, bei Ihrer Krankenkasse, beim Krebsinfor­
mationsdienst (www.krebsinformationsdienst.de) und bei der Deutschen 
Krebshilfe (www.krebshilfe.de) sowie bei der

Frauenselbsthilfe nach Krebs Bundesverband e.V.
Haus der Krebs-Selbsthilfe
Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn
Telefon 0228 – 33889-400
www.frauenselbsthilfe.de

Die Erstellung und der Druck dieser Orien­
tierungshilfe wurde durch die finanzielle 

Unterstützung der KKH-Allianz ermöglicht



Wer sollte an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilnehmen?
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen richten sich an alle Frauen ab 20 Jah­
ren und alle Männer ab 35 Jahren. 

Bei familiärer Vorbelastung mit Brust-, Eierstock- oder Darmkrebs gibt es spezi­
elle Vorsorgeprogramme. Wenden Sie sich an eines der Zentren für familiären 
Brust- und Eierstockkrebs oder für Darmkrebs. Dort finden Sie Unterstützung 
und erhalten weitere Informationen. Die Adressen finden Sie unter www.frau­
enselbsthilfe.de.

Warum ist Krebsfrüherkennung so wichtig?
Ziel der Früherkennung ist es, eine Diagnose zu stellen, solange es sich um 
Krebsvorstufen handelt oder solange der Tumor noch klein ist. Vorstufen und 
frühe Stadien einer Krebserkrankung lassen sich operativ und medikamentös 
schonender und erfolgreicher behandeln, als wenn sich bereits Metastasen 
(Tochtergeschwülste) über die Blutbahn im Körper ausgebreitet haben. Viele 
Krebserkrankungen sind – früh genug erkannt – heilbar. 

Kann eine Krebsfrüherkennungsmethode eine Erkrankung verhindern?
Krebsfrüherkennung bedeutet, Krebsvorstufen und Tumore früh zu ent­
decken. Die Untersuchungen wirken aber nicht vorbeugend und verhindern 
die Entwicklung von Krebs nicht. Die regelmäßige Teilnahme an Früherken­
nungsmaßnahmen ist daher wichtig.

Wie sicher sind die Methoden der Krebsfrüherkennung?
Die medizinischen Tests, die bei Früherkennungsuntersuchungen eingesetzt 
werden, sind oftmals nicht dazu geeignet, eine sichere Diagnose zu liefern. 
Festgestellt werden meist nur Auffälligkeiten, die mit Hilfe weiterer Unter­
suchungen abzuklären sind. Krebsfrüherkennungsuntersuchungen gewähr­
leisten also keine absolute Sicherheit und können die Betroffenen gelegent­
lich unnötig in Angst versetzen. 

Es kann auch vorkommen, dass Auffälligkeiten übersehen werden. Daher 
sollten Sie bei unklaren Beschwerden immer einen Arzt aufsuchen und diese 
abklären lassen, auch wenn eine erst kürzlich erfolgte Früherkennungsunter­
suchung keine Anzeichen einer Erkrankung ergeben hat.

Personenkreis Krebsart Methode

Für Frauen  
ab 20 Jahre

Gebärmutterhalskrebs jährlich eine Untersuchung 
des äußeren und inneren  
Genitales mit Zellabstrich 
(Pap-Test) von Gebärmutter­
mund und -hals

ab 30 Jahre Brustkrebs jährlich eine Tastunter­
suchung beider Brüste und 
der umliegenden Lymph­
knoten 

ab 50 bis 69 
Jahre

Brustkrebs alle zwei Jahre eine Mammo­
graphie (Röntgen-Unter­
suchung der Brust)*

Für Männer ab  
35 Jahre

Prostatakrebs jährlich eine Abtastung der 
Prostata und der äußeren 
Genitalien sowie der Lymph­
knoten in der Leiste

Für Frauen  
und Männer
ab 35 Jahre

Hautkrebs alle zwei Jahre eine Inspek­
tion der Haut des gesamten 
Körpers und eine gezielte 
Befragung nach Hautverän­
derungen

ab 50 Jahre Dickdarmkrebs jährlich eine Tastunter­
suchung des Enddarms 
sowie ein Test auf okkultes 
Blut im Stuhl

ab 55 Jahre Dickdarmkrebs zwei  Darmspiegelungen im 
Abstand von zehn Jahren 
oder alle zwei Jahre ein Test 
auf okkultes Blut im Stuhl

* Mammographie-Screening: Einladung erfolgt automatisch.

Welche gesetzlichen Krebsfrüherkennungsmaßnahmen kann ich in  
Anspruch nehmen?


